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4911. Gewiihrong des Beobacllterstatus In der General
versammlung an das Siidpaziflsehe Forum 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches des Südpazifischen Forums, 
mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 

1. beschließt, das Südpazifische Forum einzuladen, an 
den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung als 
Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erfonlerIicben Maß
nahmen zur DurcbfDhrung dieser Resolution zu ergreifen. 

34. Plenarsitzung 
17. Oktober 1994 

4912. Gewiihrong des Beobacllterstatus In der General· 
versammlung an den Weltbund der Rotkreuz· und 
RothaIbmond·GeseIlschaften 

Die Generalversammltmg, 

unter Hinweis auf die besonderen Aofgaben der Mit
gIiedgesellschafteo des Weltbundes der Rotkreuz- und 
Rotbalbmond-Gesellsehaften, die auf der Grundlage der 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949' von ihren jeweili
gen Regierongen als HiIfsorgane der öffentlichen Beh1lrden im 
humanitärem Bereich anerkannt werden, 

in Anbetracht der von der Internationalen Rotkrenz- und 
Rotbalbmond-Konferenz genauer festgelegten, spezifischen 
Rolle des Weltbundes in den internationalen humanitären 
Beziehungen, 

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und dem Weltbund zu filrdern, 

1. beschließt, den Weltbund der Rotkrenz- und Rot
balbmond-Gesellschaften einzuladen, an den Tagungen und an 
der Arbeit der Generalversammlung als Beobachter teil
zunehmen; 
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2. ersucht den Generalsekretär, die erfonlerlichen 
MaßnaInnen zur Durchfilhrnng dieser Resolution zu ergreifen. 

38. Plenarsitvmg 
19. Oktober 1994 

49/3. FIInfundzwanzfg Jahrestag der Tiltigkeit des 
Bevlilkerongsfonds der Vereinten Nationen 

Die Generalversammltmg, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2211 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, aufgrund derer 1967 vom Generalsekretär 
ein Trenbandfonds eingerichtet wurde, der später Fonds der 
Vereinten Nationen für Bevölkerungsfragen genannt wurde, 

!eststeUend, daß der Fonds der Vereinten Nationen für 
Bevlllkerungsfragen, der 1987 in Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen mnbeoannt wurde, seine Tätigkeit im Jahr 
1969 aufgenommen hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3019 (XXVTI) 
vom 18. Dezember 1972, 3U170 vom 21. Dezember 1976 und 
34/104 vom 14. Dezember 1979, in der sie unter anderem die 
filhrende Rolle und die Effektivitllt des Fonds innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Bevölke
rnngsfragen anerkannt und den Fonds als Nebenorgan der 
Generalversammlung bestätigt hat, 

in BekriJftigung der Resolutionen des Wlrtschafts- und 
SoziaIrats 1763 (lJV) vom 18. Mai 1973 und 198617 vom 
21. Mai 1986, in denen die Ziele und der Zweck des Fonds 
festgehalten sind, 

1. beg/ilckwilnscht den Bevlllkernogsfonds der Vereinten 
Nationen aoläßlich seines fllnfundzwanzigsten Jahrestages; 

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den positiven 
Beiträgen, die der Fonds und sein engagiertes Personal im 
Laufe der ersten fünfundzwanzig Jahre des Bestebens des 
Fonds geleistet haben, om ein besseres VerstlIndois der 
Bevlllkernngs. und Entwicklungsfragen und eine entsprechen
de Bewußtseinsbildung zu f!5rdern, die Qualitllt des mensch
lichen Lebens zu verbeasern und den Bntwickhmgslllndern auf 
Antrag systematische und nachhaltige Unterstützung dabei zu 
gewähren, geeignete nationale Programme zu entwickeln, die 


